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 Veröffentlicht am 20.11.2001

Index

23/01 Konkursordnung

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §2 Abs2;

KO §1;

KO §3 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass im Konkurs einer Gesellschaft ohne konkrete Feststellungen nicht deren ehemaliger

Geschäftsführer im eigenen Namen als Arbeitgeber (§ 2 Abs. 2 AuslBG) von Ausländern an einer Arbeitsstätte der

Gesellschaft angesehen werden kann.
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